
Gebührenordnung Märkte Barrien

Herbstmarkt bei der Gewerbeschau 2026 Teilnahmegebühr 

Grundgebühr für alle 3 Tage  (z.B. Werbung, Strom und Bewachung) 139,00 €

Standplatz für Gastronomie (eigener Stand) Preis nach Art und Größe des Standes, 
Festlegung durch Marktmeister* 

Standplatz für Nonfood-Artikel und Kunsthandwerk (eigener Stand) Preis nach Art und Größe des Standes, 
Festlegung durch Marktmeister* 

Standplatz für Gastronomie (Holzbude vom Werbering) Preis nach Art und Größe des Standes, 
Festlegung durch Marktmeister* 

Standplatz für Nonfood-Artikel und Kunsthandwerk (Holzbude vom Werbering) Preis nach Art und Größe des Standes, 
Festlegung durch Marktmeister* 

Ehrenamtliche Vereine / StartUp-Firmen Preis nach Art und Größe des Standes, 
Festlegung durch Marktmeister* 

Großfahrgeschäfte kostenfrei

Strom und Wasser Abrechnung nach Verbrauch

Frühlingsmarkt (Ostermarkt) Teilnahmegebühr 

Grundgebühr (z.B. Werbung, Strom) 10,00 €

Standplatz für Gastronomie (eigener Stand) 80,00

Standplatz für Kunsthandwerk / Nonfood-Artikel (eigener Stand) 40,00

Standplatz für Gastronomie (Holzbude vom Werbering) 110,00

Standplatz für Kunsthandwerk / Nonfood-Artikel (Holzbude vom Werbering) 70,00

Ehrenamtliche Vereine / StartUp-Firmen / Fahrgeschäfte auf Anfrage

Strom und Wasser inklusive

Weihnachtsmarkt Teilnahmegebühr 

Grundgebühr für beide Tage (z.B. Werbung, Strom und Bewachung) 10,00 €

Standplatz für Gastronomie (eigener Stand) 60,00

Standplatz für Kunsthandwerk / Nonfood-Artikel (eigener Stand) 20,00

Standplatz für Gastronomie (Holzbude vom Werbering) 90,00

Standplatz für Kunsthandwerk / Nonfood-Artikel (Holzbude vom Werbering) 50,00

Ehrenamtliche Vereine / StartUp-Firmen / Fahrgeschäfte auf Anfrage

Strom und Wasser inklusive

Flohmarkt Teilnahmegebühr 

Grundgebühr (z.B. Werbung) 1,00 €

Standplatz Schützenplatz 7,00 €
je angefangene  3 Meter

Standplatz EDEKA 10,00 €
je angefangene  3 Meter

*Abweichende  Regelungen  und  mündliche  Absprachen  sind  vom  Marktmeister
schriftlich zu bestätigen. Die Bestätigung muss aufbewahrt werden. 

Stand: 13.01.2026


